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Dr. jur. Fritz Miller

 Jahrgang 1947
 Promotion 1971  
 Universität Innsbruck
 Seit 1972 als Konzipient
 in Schruns tätig
 1976 Zulassung als
 Rechtsanwalt
 Fremdsprachen:
 Französisch und Englisch
 
Mitglied des Treuhandbuches der Vorarlberger  
Rechtsanwaltskammer

Seit 30 Jahren ist es meine Aufgabe die 
berechtigten Ansprüche meiner Klienten vor 
Gerichten und Behörden durchzusetzen.
In meiner Tätigkeit als Anwalt vertrete ich 
Sie österreichweit.

Advokatur Dr. Miller

Wir helfen Ihnen zu Ihrem Recht
Erste anwaltliche Beratung kostenlos

Wir empfehlen Ihnen beim Auftreten einer 
Rechtsfrage frühzeitig zu uns zu kommen
Sie ersparen sich in der Regel Kosten, 
Zeit und Ärger

Ihre Zeit ist uns kostbar
Vereinbaren Sie mit uns einen Termin, 
um Wartezeiten zu vermeiden

So finden Sie uns in Schruns

Schwerpunkte unserer anwaltlichen
Beratung und Vertretung

Verwaltungsungsrecht
• Betriebsanlagengenehmigung
• Bauverfahren
• Gewerberecht
• Fremdenrecht
• Verkehrsrecht
• Immissionen
• Bürgerinitiativen

Liegenschafts-und Grundstücksrecht
• Kaufverträge
• Übergabsverträge
• Schenkungsverträge
• Miet- und Pachtverträge
• Tauschverträge
• Leibrentenverträge
• Dienstbarkeitsverträge
• Grundbuchangelegenheiten

Kontakt

Dr. Fritz Miller, Rechtsanwalt
Gerichtsweg 2
A-6780 Schruns
Österreich
Tel. 05556-72360
Fax 05556-74455
dr.miller@rechtsanwalt-schruns.at
www.rechtsanwalt-schruns.at

Schadenersatz- und Gewährleistungsrecht
• Verkehrsunfälle
• Skiunfälle
• Beratungsfehler
• Mängel beim Kauf Liegenschaften
• Fehlerhafte Handwerksleistungen

Erbrecht
• Testamente
• Legate
• Schenkungen auf den Todesfall
• Verlassenschaften
• Erbschaftsprobleme

Inkasso
• Umschuldungen
• Eintreibung offener Forderungen
• Exekutionen
• Ausgleiche
• Konkurse
• Zwangsversteigerungen

Unternehmer das Vertragsverhält
nis wegen eines schuldhaften, eine
wichtigen Grund nach § 22 darstellend
Verhaltens des Handelsvertreters gekün-
digt oder vorzeitig aufgelöst hat oder
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